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über die Gefahr der «Qualitätsminderung» der ärztichen Fürsorge
völlig widerspricht.

Die Gefahr der Erstarrung der Fronten ist von einer nicht
unbedeutenden Zahl vor allem der Provinzärzte erkannt worden, die
die Grundlinien der Reform akzeptieren. Der Hauptwiderstand
kommt vor allem aus den Kreisen gewisser Großstadtärzte in
Paris, Lyon usw. und den Funktionären der einzelnen Aerzte-
organisationen, die ihren Wortführer in dem früheren Stadtpräsidenten

von Paris, Dr. Lafay, gefunden haben, der ein Gegenprojekt
im Sinne der Opponenten vorlegte. Das Kabinett Guy Mollet hat —
obwohl es nach einjährigem Bestehen unzweideutige Zeichen der
Abnutzung erkennen läßt — das Projekt Gazier angenommen, und
der Kampf wird nunmehr auf parlamentarischer Ebene ausgefochten

werden. Es ist jedoch zu befürchten, daß der Vorrang des

Algerienproblems und der Probleme des «parlamentarischen
Gleichgewichts» entscheidende Hürden auf dem Wege einer
baldigen und endgültigen Annahme des Gesetzes sein können. Es ist
eindeutig, daß der Minister Gazier und die Regierung keinesfalls
bereit sind, die notwendigen Summen für die Verbesserung der
Krankenversorgung in der erwähnten Richtung, die zwischen 30
und 35 Milliarden Franken für den Anfang ausmachen dürften, zu
mobilisieren, ohne das Problem der effektiven Erhöhung der
Rückerstattung der Aerztehonorare bis zu 80 Prozent zu lösen, was eben
nur durch feste und einzuhaltende Tarife möglich ist.

Für MiUionen Lohnempfänger, die den Kassen angehören,
bedeutet das vorgesehene Gesetz eine wesentliche Erleichterung ihrer
finanzieUen Lasten im Falle einer Krankheit.

Dr. Jacques Schaerf, Paris

< Gewerkschaftliche Rundschau», Monatsschrift des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Redaktor:
Giacomo Bernasconi, Monbijoustraße 61, Bern, Telephon 5 56 66, Postcheckkonto III 2526.
Jahresabonnement: Schweiz Fr. 10.—, Ausland Fr. 12.—; für Mitglieder der dem Schweiz. Gewerkschaftsbund

angeschlossenen Verbände Fr. 5.—. Einzelhefte Fr. 1.—. Druck: Unionsdruckerei Bern.

96


	Impressum

